
 

  

 

 

 

 

 
 

   
   

 

Ausschreibung Landesfinale 2023 

Jugend trainiert für Olympia – Tischtennis 
 

Donnerstag, den 09.03.2023, 10:00 – 17:00 Uhr  

 

Veranstaltungsort: 

Gesamtschule Schinkel 
Windthorststraße 79-83, 

49084 Osnabrück 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veranstalter: 

Regionales Landesamt für Schule  

und Bildung Osnabrück 

Leif Bongalski 

Beauftragter für den Schulsport 

Tel.: 0541 770 46 398 

49025 Osnabrück 

schulsport-os@rlsb-os.niedersachsen.de 

 

Ausrichter: 

Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. 

Ressortleiter Schulsport 

Bernd Lüssing 
Tel. 0170 2366890 
       0541 4430273  
bernd.luessing@t-online.de 
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1. Grundlagen des Wettbewerbs 
 
• die Ausschreibung Schuljahr 2022/2023 des Niedersächsischen Kultusministeriums für 

Niedersachsen (Landes- und Bundesfinalveranstaltungen). Die Ausschreibung ist abrufbar unter 

https://www.rlsb.de/themen/schulsport/jtfo/landesausschreibung    

• die Bestimmungen und Regelungen der Sportfachverbände, soweit dies in den o. g. 

Ausschreibungen nicht anders geregelt ist. 

• die Bestimmungen für den Schulsport in der jeweils gültigen Fassung. 

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der 

niedersächsischen Landesausschreibung (S. 3 und 6). 

 
2. Hinweise zu den Wettkampf- und Durchführungsbestimmungen für die Sportart  
 

Gesamtleitung: Bernd Lüssing 
Tel. 0170 2366890 
       0541 4430273  
bernd.luessing@t-online.de 
 
 

Herbert Pleus 
Steinkamp 30, 38179 Schwülper 
05303 970749 (p) 
0151 42357200 (p) 
05307 921514  (d) 
pleusemeyer@t-online.de 
 
 

 

 

Turnierleitung:

  

Helmut Oldeweme 

Schulsportobmann TT-Bezirksverband Weser-Ems 

Tel. 0591 62758 

helmut@oldeweme.com 

 

Oberschiedsrichter Wird vom Tischtennis-Verband Niedersachsen eingesetzt. 

 

Schiedsgericht und 

Schiedsrichter:         

Vor Wettkampfbeginn wird ein Schiedsgericht gebildet. Dieses entscheidet 

alle Einsprüche abschließend. Den teilnehmenden Mannschaften muss 

vor Wettkampfbeginn die Zusammensetzung des Schiedsgerichts bekannt 

gegeben werden. Schiedsrichter an den Tischen werden von den 

teilnehmenden Schulmannschaften gestellt. 

 

Teilnehmer: Sieger der Bezirksentscheide Braunschweig, Hannover, Lüneburg, 

Osnabrück   (WK II, III und IV, Mädchen und Jungen) 

Bei Ausfall von Bezirkssiegern können andere Mannschaften zur 

Vervollständigung des Feldes nachrücken. Über das Nachrückverfahren 

entscheidet der TTVN in Abstimmung mit dem zuständigen Regionalen 

Landesamt für Schule und Bildung 
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Spielregeln und 
Mannschafts- 
aufstellung  

Gespielt wird – soweit in den Ausschreibungen nichts anderes festgelegt 
ist – nach den Regeln des Internationalen Tischtennis-Verbandes und der 
Wettspielordnung des Deutschen Tischtennis-Bundes. Siehe auch: 
https://www.tischtennis.de/dttb/regeln-satzung/satzung-ordnungen.html 
 
Die Mannschaftsaufstellung muss nach Spielstärke erfolgen. Die 
Spieler/Spielerinnen sind einschließlich des Ersatzspielers/der 
Ersatzspielerin der Spielstärke gemäß Quartals-Tischtennis Ranglisten-
Wert (Q-TTR-Wert, falls vorhanden) vom 11.02.2023 mit den Toleranzen 
gemäß Wettspielordnung des DTTB, Abschnitt H, Nr. 2.2 und 2.3 
aufzustellen. 
Die Q-TTR-Werte sind unter https://ttvn.click-tt.de/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/ttrFilter?federation=TTVN  
nach Eingabe des Vereinsnamens des Spielers bzw. der Spielerin zu 
sehen und müssen bei der Mannschaftsmeldung angegeben werden. 
 
Es wird auf drei Gewinnsätze bis elf gespielt. Die Spiele werden in der 

Regel an zwei Tischen ausgetragen. Im Bedarfsfall sind die Mannschaften 

verpflichtet, auch an mehr als zwei Tischen zu spielen. 

 

Spielsystem:  „Jeder gegen Jeden“ 

1. Runde: Laut Auslosung und Setzung 
2. Runde: Sieger Spiel 1 - Verlierer Spiel 2, 
                 Verlierer Spiel 1 - Sieger Spiel 2, 
3. Runde: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2,  
                Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 

 

Zeitplan: Anreise bis  10.00 Uhr 
Begrüßung  10.20 Uhr 
1. Runde  10.30 - 12.00 Uhr 
2. Runde  12.00 - 14.00 Uhr 
3. Runde  14.00 -  16.00 Uhr 
Siegerehrung ca. ab ca. 16.30 Uhr 

 

Tische und Netze: 24 TT- Tische (diverse Marken) 

 

Bälle: Joola40+*** 

 

Auslosung: 04.03.2022, 22.00 Uhr, Steinkamp 30, 38179 Schwülper 

 
Urkunden und 

Ehrenpreise: 

Die teilnehmenden Mannschaften erhalten Urkunden. Der Tischtennis-

Verband Niedersachsen verleiht den Siegermannschaften der 

Wettkampfklassen II, III und IV einen Ehrenpreis. 

 

Allgemeines: Der Innenraum der Sporthalle darf nur mit Turnschuhen (nichtfärbende 

Sohle) betreten werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit jedes Spielers 

zu gewährleisten, dass Schlägerbeläge mit Klebstoffen auf dem 

Schlägerblatt befestigt werden, die keine schädlichen flüchtigen 

Lösungsmittel enthalten.  

Speisen und Getränke werden zum Verkauf angeboten. Die Veranstaltung 

endet mit der Siegerehrung.  

https://www.tischtennis.de/dttb/regeln-satzung/satzung-ordnungen.html
https://ttvn.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/ttrFilter?federation=TTVN
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3. Mannschaftsmeldung 
 
Die Mannschaftsmeldung zum Landesentscheid erfolgt digital über das Einsenden des Meldebogens 
bis zum 01.03.2023 an die folgenden E-Mail-Adressen: pleusemeyer@t-online.de und 
bernd.luessing@t-online.de 
 
Der Mannschaftsmeldebogen und weitere Formulare können unter dem folgenden Link von der 
Jugend-trainiert-Homepage https://www.rlsb.de/themen/schulsport/jtfo/landesweite-formulare-jtfo-jtfp 
heruntergeladen werden. 
 
Zusätzlich muss der Mannschaftsmeldebogen mit Unterschrift der betreuenden Lehrkraft sowie der 
Schulleitung der Wettkampfleitung vor Beginn der Veranstaltung unaufgefordert vorgelegt werden. Die 
Unterschrift der Schulleitung ist zwingend erforderlich, da jeweils nur Schülerinnen und Schüler einer 
Schule innerhalb einer Mannschaft antreten können, was die Schulleitung mit ihrer Unterschrift 
bestätigt. Zudem bestätigt die Schulleitung mit ihrer Unterschrift, dass die schriftliche 
Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Nds. 
Landesausschreibung (S. 3 und 6) eingeholt wurde. 
 
Neben dem Meldebogen muss sich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ausweisen können (mit 
Lichtbild), z.B. durch Schülerausweis, Spielerpass oder Personalausweis. Schülerinnen und Schüler 
dürfen nicht in mehreren Wettkampfklassen eingesetzt werden und müssen den der jeweiligen 
Wettkampfklassen angegebenen Jahrgängen angehören. 
 
4. Hinweise für begleitende Lehrkräfte 
 

- Die Beaufsichtigung der Mannschaften muss in jedem Fall gewährleistet sein. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen von einer Lehrkraft beaufsichtigt werden. Ausnahmen sind nicht möglich. Weitere 
Betreuerinnen und Betreuer können im Ausnahmefall andere von der Schulleitung beauftragte 
geeignete volljährige Personen sein. 

- Die begleitende Lehrkraft ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft die benutzten 
Räume/Sportanlagen ordnungsgemäß und sauber hinterlässt.  

- Alkoholverzehr, grob und undiszipliniertes Verhalten sowie mutwilliges Beschädigen von 
Sporthallen und Geräten führen zum sofortigen Ausschluss der Mannschaft vom Wettkampf.  

- Beschädigungen sind unmittelbar der Turnierleitung zu melden! 
- Die als Kampfrichter und Betreuer erforderlichen Lehrkräfte werden vom Unterricht freigestellt und 

müssen bis zum Ende der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Die Freistellung ist bei der 
Schulleitung zu beantragen.  

- Teilnehmende Schülerinnen und Schüler und begleitende Lehrkräfte sind vom Unterricht 
freigestellt, wenn die Schulleitung die vollständig ausgefüllten Mannschaftsmeldebögen 
unterschrieben hat.  

- Das Ende der Veranstaltung kann nur als voraussichtlicher Zeitpunkt bestimmt werden. Aus 
sportlichen Gründen beenden alle teilnehmenden Mannschaften die Veranstaltung gemeinsam.  

- Bei groben Verstößen gegen die vorgegebenen Bestimmungen und/oder des fair Play kann die 
Erstattung der Fahrkosten ganz oder teilweise verweigert werden. 

- Begleitende Lehrkräfte und Betreuer müssen bei Bedarf grundsätzlich bereit sein, Schiedsrichter- 
und Kampfrichteraufgaben zu übernehmen.  

 
5. Fahrtkostenregelung 
 
Die Regelungen der Fahrten zu schulsportlichen Wettbewerben und der Kostenerstattung bei 
schulsportlichen Veranstaltungen in der Landesausschreibung Jugend trainiert für Olympia & 
Paralympics 2022/23 des Niedersächsischen Kultusministeriums (S. 5) und in den Bestimmungen für 
den Schulsport, RdErl. d. MK vom 11.09.2018 (Kapitel 6), sind zu beachten.  
 
Für die aufsichtführenden Lehrkräfte sind die aus Anlass der Wettbewerbe durchzuführenden Fahrten 
Dienstreisen bzw. Dienstgänge als solche vorher zu genehmigen. Die Dienstreise gilt als genehmigt, 
wenn die Schulleitung den Meldebogen zu der Veranstaltung unterschrieben hat.  
Es darf zum jeweiligen Wettkampf nur diejenige Anzahl von Schülerinnen und Schülern anreisen, die 
gemäß der Landesausschreibung Jugend trainiert für Olympia & Paralympics 2022/23 in den 
verschiedenen Sportarten pro Mannschaft aufgeführt und für den Wettkampf gemeldet ist.  

mailto:pleusemeyer@t-online.de
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Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden die tatsächlich entstandenen notwendigen 
Fahrkosten – in der Regel der jeweils niedrigsten Klasse - erstattet. Ist eine Anreise mit der Deutschen 
Bahn möglich und liegt der Veranstaltungsort mehr als 100 km entfernt, ist der DB- Bestellschein 
(Download s. Link unten) zu verwenden und die „Hinweise zu Bahnreisen“ zu berücksichtigen. Die 
Erstattung der Mehrkosten durch Nutzung von ICE-Zügen ist nur möglich, wenn dadurch ein 
unverhältnismäßiger Zeitaufwand vermieden wird. 
   
Ist der Veranstaltungsort mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht bzw. nur mit einem 
unangemessenen Zeitaufwand zu erreichen oder liegen die Buskosten niedriger als die der öffentlichen 
Verkehrsmittel, so kann ein Busunternehmen beauftragt werden. Dieses bedarf im Vorfeld der 
Genehmigung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung, ein entsprechendes 
Antragsformular findet sich unter dem u.a. Downloadlink.  
Zur Senkung der Kosten werden die Schulen zur Bildung von Fahrgemeinschaften aufgefordert.  
 
Übernachtungskosten einschließlich Frühstück nach DJH-Sätzen o.ä. können für die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler sowie für die begleitende Lehrkraft nur erstattet werden, wenn dafür vorab 
eine Genehmigung von dem für die Schule zuständigen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 
vorliegt. 
 
Aufwandsvergütung für Kampfrichter/Kampfrichterinnen und Helfer/Helferinnen ist nach den mit den 
Sportfachverbänden vereinbarten Sätzen zu gewähren (bis zu 6 Stunden 5 €, über 6 Stunden 10 € für 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler; für die übrigen Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie 
Helferinnen und Helfer bis 6 Stunden 8 €, über 6 Stunden 16 €). Begleitende Lehrkräfte erhalten bei 
einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden eine Aufwandsvergütung von 7 €. Daneben werden die 
tatsächlich entstandenen notwendigen Fahrkosten erstattet. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
können nur die Kosten der jeweils niedrigsten Klasse erstattet werden. Bei der Anreise mit einem Privat-
KfZ kann nur dann eine Wegstreckenentschädigung von 0,3 €/km abgerechnet werden, wenn 
besondere Gründe vorliegen (z.B. Anreise mit ÖPNV nicht möglich, schweres Gepäck, erheblicher 
Arbeitszeitgewinn etc.).  
 
Die Abrechnung erfolgt mit den folgenden Formularen und sind beim für die Schule zuständigen 
Regionalen Landesamt für Schule und Bildung einzureichen:  
 

- Fahrtkostenerstattung Mannschaften 
- Aufwandsvergütung für Schiedsrichter(in), Kampfrichter(in), begleitende Lehrkräfte, 

Helfer(in) 
- Hinweise für die Anfahrt mit der Bahn 
- Bestellschein Bahntickets 
- Antrag Genehmigung eines Busses 

 
Link zu den Formularen: https://www.rlsb.de/themen/schulsport/jtfo/landesweite-formulare-jtfo-jtfp  
 
 
6. Ergebnismeldung und Meldung für das Bundesfinale 
 
Unmittelbar nach Wettkampfende erfolgt die Ergebnismeldung an:  
Alexander Diefenbach  
Niedersächsisches Kultusministerium  
Referat 24.4 Berufliche Orientierung, Schulsport, Gesundheitsförderung und Schulpsychologie 
Tel.: 0511-120-7289  
Fax: 0511-120-99-7289  
E-Mail: Alexander.Diefenbach@mk.Niedersachsen.de  
 
Qualifikation für das Bundesfinale: 
Die Sieger des Landesentscheides in der WK II und WK III qualifizieren sich für das Bundesfinale vom 
02. bis 06.Mai 2023 in Berlin. Für die WK IV ist der Wettkampf mit dem Landesentscheid beendet.  
 
Der Meldeschluss für das Frühjahres-Bundesfinale ist der 20.03.2023!  
 
Eigenbeteiligung beim Bundesfinale: Beim Bundesfinale wird für alle Wettkampfteilnehmer/ -innen eine 
Kostenbeteiligung - voraussichtlich in Höhe von 85 € - fällig. 
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Wir wünschen den teilnehmenden Mannschaften eine gute Anreise, interessante Spiele und den 

erhofften Erfolg. 

 

Mit sportlichen und freundlichen Grüßen 

 

gez. Leif Bongalski 
Beauftragter für den Schulsport  

Regionales Landesamt für Schule  

und Bildung Osnabrück 

gez. Bernd Lüssing, 

        Ressortleiter Schulsport 

        Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.  
 

 

 

 
 


